
Zahl: 36/64/2023-III             Techelsberg a.WS., am 03.04.2024

Betreff: Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
   Gemeinde Techelsberg am Wörther See;
   Aufhebung von Aufschließungsgebieten

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Techelsberg am Wörther See vom 03.04.2024, Zahl: 
36/64/2023-III, mit der die Verordnung vom 27.04.2000, Zahl: 170/1/1999-III, über die 
Festlegung von Aufschließungsgebieten gemäß den Bestimmungen der §§ 25, 38 und 41 des 
Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021, in der derzeit 
geltenden Fassung, wie folgt geändert wird:

§ 1

Bei nachstehend angeführtem, als Bauland gewidmeten und als Aufschließungsgebiet 
festgelegten Grundstück im Bereich der Gemeinde Techelsberg am Wörther See wird das 
Aufschließungsgebiet aufgehoben:

A04/2023 Teilfläche des Grundstückes Nr. 1168, KG 72165 St. Bartlmä, im Ausmaß 
von ca. 400 m² (Roland und Gabriele Sonne)

§ 2

Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in 
Kraft. 

Der Bürgermeister:
(Johann Koban)
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